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Bericht 
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 

TOP 6.11 /  
TOP 6.7  Optimierung der Fahrschülerausbildung

Es gilt als bekannt, dass unmittelbar nach dem Beginn des selbständigen Fahrens
Fahranfänger das höchste Unfallrisiko ihrer gesamten Fahrkarriere aufweisen. Mit zu-
nehmender fahrpraktischer Erfahrung sinkt dieses Risiko ab und erreicht – in Abhängig-
keit von der Fahrleistung – nach etwa zwei bis drei Jahren ein konstantes Niveau im
Sinne eines auch bei routinierten Fahrern vorhandenen „Restrisikos“. So haben 18- bis
24-jährige Verkehrsteilnehmer immer noch das mit Abstand höchste Unfallrisiko im
Straßenverkehr. Im Jahr 2020 verunglückten in Deutschland insgesamt 50 210 junge
Männer und Frauen dieser Altersgruppe im Straßenverkehr, 326 junge Erwachsene
wurden getötet. Damit waren 15,4 % aller Verletzten und 12,0 % aller Getöteten im
Straßenverkehr im Alter von 18 bis 24 Jahren, obwohl nur circa jeder 13. der Gesamt-
bevölkerung (7,5 %) dazu zählte (Statistisches Bundesamt, Unfälle von 18- bis 24-Jähri-
gen im Straßenverkehr 2020). Dieser Anteil hat sich auch nach der voraussichtlichen
Entwicklung der Unfallzahlen in 2022 lt. BASt nicht wesentlich geändert. Es besteht also
weiterhin die Aufgabe, durch geeignete Maßnahmen das zunächst hohe Unfallrisikos zu
verringern, in dem die sich bei der Fahrschülerausbildung ergebenden Potentiale zu he-
ben.

Die heutige Fahrschülerausbildung basiert in weiten Teilen auf bildungswissenschaftli-
chen Konzepten der 1970er und 1980er Jahre. Die letzte umfassende rechtliche Über-
arbeitung erfolgte 1998 zur Umsetzung der Zweiten EU-Führerscheinrichtlinie. Bil-
dungswissenschaftliche Gesichtspunkte spielten dabei aber keine wesentliche Rolle.
Bereits im Projektbericht „Ansätze zur Optimierung der der Fahrschulausbildung in
Deutschland“ (sog. OFSA I) wurden 2016 lehrlerntheoretisch fundierte Vorschläge für
Ausbildungsverläufe einer optimierten Fahrschulausbildung und verschiedene Varianten
für Ausbildungsverläufe vorgestellt. In dem darauf aufbauenden Projekt „Fahranfänger-
vorbereitung in Deutschland – Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts für die Optimie-
rung der Fahrausbildung“ (OFSA II) wurden bis Herbst 2021 konkrete Vorschläge zur
Verbesserung der Fahrschülerausbildung insbesondere hinsichtlich des Inhalts, der Me-
thoden und des Ablaufs der Ausbildung von Fahrschülern erarbeitet. Diese zielen
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darauf ab, in der Fahrschülerausbildung Kompetenzstandards und ein Rahmencurricu-
lum einzuführen und das Lernen mit digitalen Medien zu etablieren.

Zur Umsetzung wurde eine Bund-Länder-AG eingerichtet, die derzeit auf Basis dieses
Projektberichtes einerseits und der Forderung des Koalitionsvertrages ("Wir wollen
mehr digitale Elemente des Führerscheinunterrichtes ermöglichen") andererseits, Um-
setzungsmöglichkeiten für die künftige Fahrschülerausbildung diskutiert. Das vorlie-
gende Eckpunktepapier gibt die ersten Ergebnisse der Beratungen wieder.

Mit der Implementierung dieses Projektberichtes wird der Beschluss der Verkehrsminis-
terkonferenz vom 15./16. April (TOP 4.1c) ebenso wie die Entschließung des Bundesra-
tes vom 11. Februar 2022 (Drucksache 858/21 (Beschluss)) umgesetzt.
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TOP 6.7 Eckpunkte zur Novelle Fahrschülerausbildung

1. E-Learning, synchron und asynchron, muss die gleichen Qualitätsanforderungen
erfüllen wie Präsenzunterricht (nicht mehr und nicht weniger)

2. Der im Projekt vorgeschlagene Ausbildungsverlauf, der Selbstständiges
Theorielernen mittels digitaler Medien (asynchrones E-Learning),
Präsenzunterricht in der Fahrschule und praktische Ausbildung sowohl inhaltlich
als auch zeitlich verbindet/verzahnt soll weitgehend verbindlich vorgeschrieben
werden

3. Diesen Ausbildungsverlauf muss auch synchrones E-Learning (Onlineunterricht)
sicherstellen, wobei das synchrone E-Learning an die Stelle des
Präsenzunterrichts in der Fahrschule tritt.

4. Vorschlag für das synchrone E-Learning:

 es gibt keine reines synchrones E-Learning. Fahrschulen dürfen auch nur
Präsenzunterricht anbieten



 jede Fahrschule muss regelmäßig Präsenzunterricht durchführen >>
synchrones E-Learning als zusätzliches Angebot unter noch näher zu
definierenden Rahmenbedingungen

 erste Stunde(n) sollen in Präsenz stattfinden

 synchrones E-Learning ist auf einen noch zu bestimmenden zeitlichen und
inhaltlichen Anteil an Unterrichtseinheiten beschränkt

 für den Ausnahmefall soll die aktuelle Regelung aus der 15. FeVÄndVO weiter
erhalten bleiben

 die Fahrerlaubnisklassen sollten dabei differenziert betrachtet werden

5. Die Einführung eines Qualitätssiegels für die Lehr-/Lernmedien wird aufgrund des
damit verbunden Aufwandes abgelehnt. Allerdings soll die Qualität der
eingesetzten Lehr-/ Lernmitteln im Rahmen der Evaluierung betrachtet und dann
ggf. neu bewertet werden. Wie bisher können die konkreten im Unterricht
eingesetzten Lehr-/Lernmittel in die Überwachung einbezogen werden. Sie
müssen den vorgesehenen Ausbildungsverlauf sicherstellen.

6. Der im Projektbericht vorgeschlagene Kompetenzrahmen sollte weitestgehend
verbindlich in der Fahrschülerausbildungs-Ordnung geregelt werden und die dort
derzeit vorgegebenen Rahmenpläne und Sachgebiete ersetzen. Da OFSA II nur
einen Kompetenzrahmen für die Klasse B enthält, müssen für die anderen FE-
Klassen weitere Kompetenzrahmen entwickelt werden.

7. Der im Projektbericht vorgeschlagene detaillierte Ausbildungsplan soll nicht
rechtlich vorgegeben werden. Er kann allerdings den Fahrschulen empfohlen
werden.

8. Die Ausgestaltung der im Projektbericht vorgeschlagenen Lernstandskontrollen
soll im weiteren Verfahren erörtert werden.


